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Praxis Haug

Komplementärmedizin in der ärztlichen Praxis: Mehr als ein 
zweites „finanzielles Standbein“?

Autor: Gerd W. Zimmermann

ZUSAMMENFASSUNG

Die Komplementärmedizin subsumiert Diagnose- oder Therapie-
verfahren, die außerhalb der in der Schulmedizin üblichen Methoden 
stehen. Im Gegensatz zur Alternativmedizin versucht die Komplemen-
tärmedizin aber durch gemeinsames Wirken mit der Schulmedizin 
Synergieeffektezuerreichen.DieLeistungenwerdendeshalbinder
RegelvonÄrztenerbracht,dieauchüberdienotwendigenschulmedi-
zinischenKenntnisseverfügen,umdieseLeistungenzumWohledes
Patienten einzusetzen.
ImBeitragwerdendieAbrechnungsmöglichkeitenfürkomplementär-
medizinischeLeistungenerläutertundBeispielegegeben.

Schlüsselwörter
Komplementärmedizin, GOÄ, Abrechnung, Erstattung

ABSTR ACT

Complementary medicine subsumes diagnostic or therapeutic proce-
dures that are outside the usual methods of conventional medicine. 
In contrast to alternative medicine, complementary medicine tries to 
achievesynergyeffectsbycooperatingactivelywithconventionalmed-
icine.Theservicesarethereforeusuallyprovidedbyphysicianswhoalso
havethenecessaryknowledgeofconventionalmedicinetousethese
servicesforthebenefitofthepatient.
The article explains the billing options for services in complementary 
medicine and gives examples.

Keywords
Complementary medicine, GOÄ (scale of fees for physicians), 
billing, reimbursement

▶Abb. 1 photocrew/AdobeStock
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KomplementärmedizinischeLeistungenwerdenvoneini-
gen gesetzlichen und in Abhängigkeit vom Vertragsinhalt 
auch privaten Krankenkassen bezahlt. Die Abrechnung er-
folgtdeshalbentwederaufderGrundlagevonSonderver-
trägen, in der Mehrzahl aber nach den in der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) zugrunde gelegten Gebühren-
ordnungspositionen. Aber auch hier übernehmen einige 
GKV-Kassen die Kosten im Erstattungsverfahren zumin-
destteilweise.

Diewichtigstendiagnos-
tischenLeistungeninder
 Komplementärmedizin
Die einzelnen GOÄ-Abrechnungspositionen sind im Mo-
ment noch über das ganze Gebührenordnungsverzeich-
nisverteiltundmüssenzusammengesuchtwerden.Inder
z. Zt. beratenen neuen GOÄ erhält die Komplementärme-
dizin einen eigenen Abschnitt.

Einstiegsleistung bei der Komplementärmedizin ist in der 
Regel die ausführliche Diagnostik im Rahmen der Erst- 
und Folgeanamneseerhebung nach den Nrn. 30 und 31 
GOÄ (▶Tab. 1).DieLeistungnachNr.30istinnerhalbvon
einem (Kalender-)Jahr nur einmal berechnungsfähig, die 
nachNr.31innerhalbvonsechsMonatenhöchstensdrei-
mal.NebenderNr.31GOÄkönneningleicherSitzungdie
 GOÄ-Nrn. 1, 2, 3, 4 und 34, neben der Nr. 30 GOÄ zusätz-
lich die Nrn. 804, 806, 807, 808, 812, 817, 835, 849, 861, 
862, 863, 864, 870, 871, 886 und 887 nicht berechnet 
werden.DauertdieErhebungeinerhomöopathischen
ErstanamnesebeieinemKindbiszumvollendeten14.Le-
bensjahrwenigeralseineStunde,mindestensabereine
halbeStunde,kanndieLeistungbeientsprechenderBe-
gründungmitderHälftederGebührberechnetwerden.

DadieLeistungenimLegendentextausdrücklichaufdie
homöopathischeAnamneseabzielen,tauchtdieFrage
auf, ob eine Abrechnung auch bei anderen komplemen-

tärmedizinischen oder sogar schulmedizinischen Anam-
neseformenanalogmöglichist.NacheinemUrteildes
AmtsgerichtsKiel(Az.:115C469/14)wurdediesfürdie
Erhebung einer schmerztherapeutischen Erstanamnese 
bei chronisch Schmerzkranken durch entsprechend qua-
lifizierteÄrztebereitsbestätigt.BeiderNeufassungder
GOÄwirdklargestellt,dassjedeFormder(ausführlichen)
Formwiez.B.dieumweltmedizinische,allergologische,
schmerztherapeutische,homöopathische,anthroposo-
phisch-medizinische, naturheilkundliche, traditionell-chi-
nesischeundosteopathischeAnamnese/Folgeanamnese
berechnungsfähig ist.

Weitere diagnostische Verfahren:
Esistschwierig,dieeinzelnenkomplementärmedizini-
schenLeistungeninderGOÄdarzustellen.DaeinAbwei-
chen von der Gebührenordnung gesetzlich ausgeschlos-
senist,kommtnurdieMöglichkeitderanalogenBewer-
tung nach § 6 Absatz 2 der GOÄ in Betracht. In ▶Tab. 2 
sindzunächstLeistungenaufdieserGrundlagemitent-
sprechenderBewertungaufgeführt,fürdieesdiesbezüg-
lich Vorschläge gibt:

WeiterediagnostischeVerfahrenwiedie„Ayurveda-
Maharishi-Therapie“,die„PulsbestimmteAusleitungmit
Bioresonanztherapie, auch im Sinne der Isopathie, Auto-
nosode“,die„ErfassungderMundbatteriemessung“,die
„DurchführungvonTestverfahrenderpsychophysiologi-
schenRegulationstherapieimSinnederLüscherColorDi-
agnostik(LCD)“oderder„UmfangreicheArzneimittel-Test
nach Übersichtsmessungen der peripheren Messpunkte“ 
sind in der aktuellen GOÄ nur indirekt über die allgemei-
nenUntersuchungsleistungenimKapitelBunddenFach-
kapiteln zuzuordnen. In der neuen GOÄ sind alle genann-
tenLeistungenhingegenmiteigenenAbrechnungsposi-
tionen vertreten.

▶Tab. 1 LeistungsbeschreibungderGOÄ-Nummern30und31.

GOÄ Leistungsbeschreibung Euro

30 ErhebungderhomöopathischenErstanamnesemiteinerMindestdauervoneinerStundenachbiographischen
undhomöopathisch-individuellenGesichtspunktenmitschriftlicherAufzeichnungzurEinleitungeinerhomöopa-
thischenBehandlung–einschließlichhomöopathischerRepertorisationundGewichtungdercharakteristischen
psychischen,allgemeinenundlokalenZeichenundSymptomedesjeweiligenKrankheitsfalls,unterBerück-
sichtigungderModalitäten,Alternanzen,Kausal-undBegleitsymptome,zurAuffindungdeshomöopathischen
Einzelmittels,einschließlichAnwendungundAuswertungstandardisierterFragebogen

120,66*

31 HomöopathischeFolgeanamnesemiteinerMindestdauervon30MinutenunterlaufenderBehandlungnachden
RegelnderEinzelmittelhomöopathiezurBeurteilungdesVerlaufsundFeststellungdesweiterenVorgehens–ein-
schließlich schriftlicher Aufzeichnungen

60,33*

*BeimHonoraristjeweilsderfürdieeinzelneLeistunggültigeSchwellenwertzugrundegelegt.
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Komplementärmedizinische 
 Therapieformen nach GOÄ
Auch hier sind in ▶Tab. 3zunächstLeistungenaufgeführt,
fürdieesVorschlägefüreineanalogeBewertungoder
sogar konkrete Abrechnungspositionen gibt. Bei der Be-
wertungderhierdargestelltenLeistungenistjeweilsder
inderGOÄvorgeseheneSchwellenwertvon1,8bzw.2,3
zugrunde gelegt.

MikroaderlässekönnenanAkupunkturpunktenoderRe-
flexzonenvorgenommenwerden.EinezusätzlicheBerech-
nung der Nr. 269 GOÄ (Akupunktur (Nadelstich-Technik) 
zur Behandlung von Schmerzen, je Sitzung – 26,82 Euro 
bei2,3-fachemSatz)wäredeshalbmöglich.Üblichistdie
Entnahme von 100–500 ml.

▶Tab. 2 AnalogeBewertungnach§6Absatz2derGOÄfürkomplementärmedizinischeLeistungen.

GOÄ Legende Euro Kommentierung

A651 Herzfrequenzvariabilitäts-(HFV-)Messung 
zur Messung der Herzrhythmusstabilität 
unter sympathischer und parasympathischer 
Steuerung, vier Ableitungen, Aufzeichnung 
über15MinuteneinschließlichAuswertung

26,55* Das Ruhe-EKG kann nur nach dem 1,8-fachen Satz berechnet 
werden.DerhierverwendeteanalogeAnsatzerlaubtggf.einen
höherenMultiplikator.

A838 Regulationstest, je Sitzung 73,74* Gemeint sind hier u. a. der autonome Regulationstest (ART) und 
die Psychokinesiologie nach Dr. Klinghardt.

A838 MessungderLeitwertveränderungauf
der Haut über verschiedene Verfahren 
(z. B. BFD, BIT)

73,74* BeiderAusrichtungderDiagnostikaufbestimmteKörperstruktu-
renkönnenggf.andereAnalogleistungenwie827(Nervensystem),
839(Muskel,Bindegewebe),651(Herz-/Kreislaufsystem)oder624
(Darm) zum Ansatz kommen.

A842 Bioresonanzdiagnostik 67,02*

*BeimHonoraristjeweilsderfürdieeinzelneLeistunggültigeSchwellenwertzugrundegelegt.

▶Tab. 3 Konkrete Abrechnungspositionen für komplementärmedizinische Therapieformen.

GOÄ Legende Euro Kommentierung

A533 Colon-Hydro-Therapie 15,73*

A555 Magnetfeldtherapie 12,58* EinewissenschaftlicheAnerkennungderMethodeliegtnurfürdie
BehandlungderatrophenPseudarthrosesowiebeiEndoprothesen-
lockerung,idiopathischerHüftnekroseundverzögerterKnochen-
bruchheilung,wennsieinVerbindungmiteinersachgerechten
chirurgischenTherapiedurchgeführtwird,vor.

747 SetzenvonSchröpfköpfen,Blutegelnoderdie
AnwendungvonSaugapparaten

5,89*

285 Mikroaderlass 14,74* DieLeistungbeinhalteteineEntnahmevonmindestens200ml.Bei
wenigerals200mlBlutkannnurdieNr.250berechnetwerden.

A838 Bioresonanztherapie 73,74* Auch die Mora-Therapie und andere vergleichbare Verfahren 
könnennachdieserLeistungberechnetwerden.

*BeimHonoraristjeweilsderfürdieeinzelneLeistunggültigeSchwellenwertzugrundegelegt.

Die„PulsierendeSignaltherapie“kannanalognachNr.555
GOÄ(12,58Eurobei2,3-fachemSatz)berechnetwerden.
Bei der Matrix-Regenerationstherapie handelt es sich um 
eine Kombination aus pulsgesteuerter petechialer Saug-
massage, modulierter Gleichstromtherapie, Rotlichtbe-
strahlung, pulsierender Magnetfeldtherapie und einer Bio-
feedbackbehandlung. Die Berechnung setzt sich somit aus 
einzelnen, in ▶Tab. 4 zusammengestellten Elementen zu-
sammen.

Besonderheiten bei der Hyperthermie-
behandlung
In der aktuellen GOÄ gibt es nur eine Empfehlung zur Be-
rechnung der Hyperthermiebehandlung der Prostata bei 
der Behandlung von Krebserkrankungen nach Nr. 5836 
(analogBestrahlungmittelsBeschleunigermitbiszuzwei
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Strahleneintrittsfeldern–gegebenenfallsunterAnwen-
dungvonvorgefertigten,wiederverwendbarenAusblen-
dungen, je Fraktion – 104,92 Euro).

In der Komplementärmedizin kommt diese Therapieform 
aberindenfolgendenFormenzurAnwendung:
▪ Ganzkörperhyperthermie(GKHT)durchBehand-

lungdesganzenKörpersmitInfrarotstrahlungals
milde Form (Zieltemperatur bis zu 38,4 Grad C, Dauer
60–90 Minuten),

▪ Ganzkörperhyperthermie(GKHT)durchBehandlung
desganzenKörpersmitInfrarotstrahlungalsmode-
rate Form (Zieltemperatur 38,5–40,5 Grad C, Dauer 
2–6 h),

▪ Ganzkörperhyperthermie(GKHT)durchBehandlung
desganzenKörpersmitInfrarotstrahlungalsextreme
Form (Zieltemperatur von mindestens 41,5 Grad C bis
über42GradC,Dauer4–8h,ohneStoffwechselbe-
einflussungunterintensivmedizinischerBetreuung),

▪ LokaleHyperthermiedurchBehandlungmitInfrarot-
A-Strahlung,

▪ OberflächenhyperthermiealslokaleBehandlung
 mittels kapazitiv gekoppelter Elektroden oder hoch-
frequenterRadiowellen,

▪ LokoregionaleHyperthermiemitumschriebenen
elektromagnetischen Feldern mittels kapazitiv ge-
koppelter Elektroden oder hochfrequenter Radio-
wellen,

AllegenanntenLeistungensindeigenständiginderneuen,
zurzeitalsEntwurfvollständigvorliegendenGOÄaufge-
führt. Bis zu deren Inkrafttreten (Ziel 1. Oktober 2020) 
kommenauchhiernuranalogeLeistungsberechnun-
geninBetracht.DiemeistenhieraufgeführtenLeistun-
genkönnenebenfallsanalognachNr.5836GOÄberech-
netwerden,dürftendabeiwegendeserheblichenAuf-
wandesaberderstationärenBehandlungvorbehalten
sein. Bei der ambulant denkbaren Behandlung als lokale 
HyperthermiekämediebereitserwähnteLeistungnach
Nr. 538  (Infrarotbehandlung, je Sitzung – 4,19 Euro) in Be-
tracht.DiefürdenauchdortnotwendigenAufwandviel
zugeringeVergütungkannüberdieBeratungs-undUn-
tersuchungsleistungendesKapitelB,ggf.unterVerwen-
dungeineshöherenMultiplikatorsausgeglichenwerden.

Weitere therapeutische Verfahren der 
Komplementärmedizin
EineReihekomplementärmedizinischerLeistungenist
ehertypischfürdiePraxis,auchdort,wokeinsolcherTä-
tigkeitsschwerpunktvorliegt.

Eigenblutbehandlung
DiehäufigstediesbezüglicheLeistungistdieEigenblutbe-
handlung.DieLeistungkannnachNr.284GOÄberechnet
werden(12,08Eurobei2,3-fachemSatz)undumfasstdie
venöseBlutentnahmeunddieanschließendzumeistintra-
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oder Vertrauensarztes die Beihilfefähigkeit vor Beginn der 
Behandlung anerkannt hat.

Zu den traditionell chinesischen Behandlungsmethoden 
(TCM)gehörtinsbesonderedieAkupunktur.Hierstehen
dieLeistungennachdenGOÄ-Nrn.269(Akupunktur(Na-
delstich-Technik) zur Behandlung von Schmerzen, je Sit-
zung – 26,82 Euro bei 2,3-fachem Satz) und 269a (Aku-
punktur (Nadelstich-Technik) mit einer Mindestdauer 
von 20 Minuten zur Behandlung von Schmerzen, je Sit-
zung – 46,92 Euro bei 2,3-fachem Satz) zur Verfügung. 
NacheinemUrteildesOberlandesgerichts(OLG)Nürnberg
(Az.:1U9/08)kanndieseLeistungauchfürdieImplantat-
Ohr-Akupunkturberechnetwerden.Wegendesdeutlich
höherenZeitaufwandesgegenüberderNadelstich-Tech-
nik kann hier der Ansatz des 3,5-fachen Gebührensatzes 
alsangemessenangesehenwerden.Nebenderjeweiligen
GebührfürdieAkupunkturleistungenkönnendieKosten
z. B. für die Nadeln gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 1 GOÄ zusätzlich 
inRechnunggestelltwerden.

muskulärvorgenommeneReinjektion.HäufigwirddasBlut
vorderWiederverabreichungmiteinemOzon-Sauerstoff-
Gemisch angereichert. Diese und andere Varianten fallen 
ebenfallsunterdieNr.284,könnenjedochalsErschwernis-
sebeiderLeistungserbringungüberdenGebührenrahmen
geltendgemachtwerden.UrsprünglichwardieseTherapie
sogarBestandteildesEBM,wurdeimRahmeneinerReform
aberabgeschafft.Kassenvertretendeshalbmitunterdie
Auffassung,dassessichhierumkeineindividuelleGesund-
heitsleistung(IGeL)handeltunddieLeistunginnerhalbder
EBM-Pauschalen nach den Nrn. 250 und 252 EBM berech-
nungsfähig sei. Dafür gibt es allerdings keinerlei verbind-
lichen Hintergrund.

Ozontherapie
Die Ozontherapiegehörtebenfallszudennichtvertrags-
ärztlich anerkannten Heilmethoden und kann deshalb nur 
nachGOÄberechnetwerden.ZumAnsatzkommenent-
sprechenddemLeistungsinhaltdieNr.253,285,286und
286 a (▶Tab. 5).BeihilfefähigistdieLeistungnurbeiGas-
insufflationen,wenndamitarterielleVerschlusserkran-
kungenbehandeltwerdenunddieFestsetzungsstelleauf-
grund des Gutachtens eines von ihr bestimmten Amts- 

▶Tab. 5 Abrechnungsbeispiel für die Ozontherapie.

Legende GOÄ Euro

Injektion,intravenös 253 9,38*

Aderlass aus der Vene oder Arterie mit Entnahme von mindestens 200 Milliliter Blut – gegebenenfalls 
einschließ lich Verband

285 14,74*

Reinfusion der ersten Einheit (mindestens 200 Milliliter) Eigenblut oder Eigenplasma – einschließlich Identitäts-
sicherung im AB0-System (Bedside-Test)

286 29,49*

ReinfusionjederweiterenEinheit(mindestens200Milliliter)EigenblutoderEigenplasmaimAnschlussandie
LeistungnachderNummer286–einschließlichIdentitätssicherungimAB0-System(Bedside-Test)

286a 13,41*

*BeimHonoraristjeweilsderfürdieeinzelneLeistunggültigeSchwellenwertzugrundegelegt.

▶Tab. 4 Abrechnungsbeispielefür„PulsierendeSignaltherapie“undMatrix-Regenerationstherapie.

Legende GOÄ Euro

AnwendungvonSaugapparaten,jeSitzung 747 5,89*

Reizstrombehandlung(AnwendungniederfrequenterStröme)–auchbeiwechselweiserAnwendung
verschiedenerImpuls-oderStromformenundgegebenenfallsunterAnwendungvonSaugelektroden
Hinweis:
WirdReizstrombehandlungnachNr.551ingleicherSitzungnebenNr.747andemselbenKörperteiloder
andenselbenKörperteilenverabreicht,soistnurdiehöherbewerteteLeistungberechnungsfähig;diesgilt
auchbeiVerwendungeinesApparatesystemsanmehrerenKörperteilen.

551 5,04*

Infrarotbehandlung, je Sitzung 538 4,19*

Pulsierende Magnetfeldtherapie A555 12,58*

Biofeedbackbehandlung A838 73,74*

*BeimHonoraristjeweilsderfürdieeinzelneLeistunggültigeSchwellenwertzugrundegelegt.
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Behandlung mittels Vibratode
Die„Behandlung mittels Vibratode im Sinne einer bio-
mechanischen Muskelstimulation“ kann analog nach 
Nr. 558 GOÄ (Apparative isokinetische Muskelfunktions-
therapie, je Sitzung 12,60 Euro bei 1,8-fachem Satz) be-
rechnetwerden.

Tuina
EineBerechnungder„Chinesische Manualtherapie Tuina 
mit mindestens vier Grifftechniken“ kann analog nach 
Nr.3306GOÄ(ChirotherapeutischerEingriffanderWirbel-
säule,19,85Eurobei2,3-fachemSatz)berechnetwerden.
Entsprechend einer Abrechnungsempfehlung der Bundes-
ärztekammer kann so auch ein chirotherapeutischer Ein-
griffaneinemodermehrerenExtremitätengelenken,je
Sitzung,abgerechnetwerden.Einemehralszweimalige
Berechnung im Behandlungsfall muss allerdings begrün-
detwerden.Dieswärez.B.derFall,wenndieEingriffean
derWirbelsäuleundanGelenkenvorgenommenwerden.

Spezielle Massageformen
Die gebührenordnungstechnische Darstellung spezieller 
Massageformenwieder„Spezialmassage gemäß Ayurve-
da“oderder„Rhythmischen Massage nach Ita  Wegman“ 
istschwierig,dadieBewertungdereinfachenMassagein
der GOÄ viel zu niedrig angesetzt ist. Da die Ayurveda-Mas-
sage mindestens 60 Minuten andauert und die Massage 
nachItaWegmanmindestens20Minuten,wärederAn-
satz des 3,5-fachen Satzes bei der Nr. 521 GOÄ angemes-
sen.DieseLeistungdarflt.GOÄabernurbiszum1,8-fa-
chenRegelsatzgesteigertwerden,undderHöchstsatz
liegt damit bei dem 2,5-fachen Multiplikator.

IndiesenFällenkommtdieMöglichkeiteinerabweichen-
den Honorarvereinbarung nach § 2 Absatz 1 der GOÄ zum 
Tragen. Mit dem Patienten muss eine Vereinbarung mit 
einemerhöhtenMultiplikatorjeLeistungoderLeistungs-
gruppebekanntgegebenwerden.EinepauschaleRege-
lung ist nicht zulässig. Außerdem müssen dem Patienten 
die Gebührenordnung oder die infrage kommenden Ab-
schnittederselbenzurEinsichtvorgelegtwerden,damiter
sichdieHöheseinerZahlunginsgesamtundggf.desBe-
trags, den seine Versicherung nicht übernimmt, ausrech-
nenkann.DerArztmussdenPatientenggf.daraufhinwei-
sen,dassereinenbestimmtenDifferenzbetragwedervon
der Beihilfe noch von seiner Privatkrankenkasse ersetzt be-
kommt.EinedurchdieGOÄ(oderanderweitig)festgeleg-
teHöchstgrenzefüreinesolcheAbdingunggibtesdabei
nicht.BedauerlicherweiseisteinesolcheAbdingungal-
lerdingsbeiLeistungendesKapitelsE(PhysikalischeThe-
rapie) und damit bei der Nr. 521 GOÄ ausgeschlossen. In 
demEntwurffürdieneue,betriebswirtschaftlichkalku-

▶Tab. 6 Gebührenrahmen nach § 5 Absatz 1 der GOÄ.

Leistungen

persönlich persönlich
(nach 
§ 5 Abs. 5)

technisch

ohne Labor Labor

Schwellenwert
Höchstsatz

2,3
3,5

1,8
2,3

1,8
2,5

1,15
1,3

Standardtarif nach 
§ 5 b GOÄ

1,8 1,8 1,38 1,16
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Praxis Haug

lierteGOÄwirdfürdieAyurveda-MassageeinHonorarvon
rund 88 Euro und für die Massage nach Ita Wegman von 
rund32,50Eurofestgelegt.EinsolchesErgebniskönntebei
der Massage nach Ita Wegman durch den 3,5-fachen Satz 
beiderNr.3GOÄ(Eingehende,dasgewöhnlicheMaßüber-
steigende Beratung, mindestens 10 Minuten – 30,59 Euro) 
und bei der Ayurveda-Massage mit der Kombination aus 
denGOÄ-Nrn.3und5(SymptombezogeneUntersuchung)
beieinemMultiplikatorzwischen6und7erreichtwerden.

Besondere Behandlungstechniken
Bestandteil der Komplementärmedizin sind auch beson-
dere Behandlungstechnikenwiedie„Atemtherapienach
MiddendorfodervergleichbareVerfahren“bzw.die„Kör-
perarbeitmittelsAlexander-Technik“.Nachdererwähn-
tenbetriebswirtschaftlichenKalkulationauchdieserLeis-
tungenmüssteeinHonorarvon42Eurobzw.21,35Euro
resultieren. Auch hier kommen deshalb vorhandene GOÄ-
LeistungenpraktischnichtinBetracht,dasievielzuniedrig
bewertetsind.DerAnsatzderNr.505GOÄwürdeselbst
beim 2,5-fachen Satz nur zu einem Honorar von 12,38 Euro 
führen. Eine Abdingung als Ansatz der Nr. 3 GOÄ zum 5-fa-
chen Satz führt hingegen zu einem angemessenen Hono-
rar von 43 Euro.

DieAlexander-TechnikisteineMethodedesLernens,die
esmöglichmacht,sichbewusstermitdemKörperzube-
fassenundsozueinemgutenKörpergebrauchzugelan-
gen.AuchdieseLeistungfindetinderaktuellenGOÄkeine
angemessen vergütete Abrechnungsposition, sodass mit 
Blick auf das o. g. kalkulierte Honorar auch hier der Ansatz 
der Nr. 3 GOÄ, allerdings nur mit einem Multiplikator von 
2,5,derwiederumkeineAbdingungerforderlichmacht,
zumAnsatzkommenkönnte.

Beachtenswertistdabei,dassdieGebührenordnungbeim
Ansatz der Nr. 3 GOÄ bei einer mehr als einmaligen Berech-
nung im Behandlungsfall eine besondere Begründung for-
dert.DieskönnteindiesemFallderHinweisaufdiezeit-
aufwendigeBehandlungsmethodesein.

Was muss bei einer Abdingung 
beachtetwerden?
EinezulässigeAbdingungistdannerforderlich,wennman
beabsichtigt, die innerhalb des Gebührenrahmens in § 5 
festgelegten Gebühren zu überschreiten oder innerhalb 
desGebührenrahmenseineGebührenhöhezuwählen,
die sich aus den Bemessungsfaktoren nach § 5 nicht erge-
benwürde.DazuistdasEinvernehmenmitdemPatienten
vorBeginnderBehandlungherzustellen.Manmuss,wenn
man eine Abdingung anstrebt, auch die gültige Berufs-
ordnungderzuständigenLandesärztekammerbeachten.
Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 der (Muster-)Berufsordnung des 
DeutschenÄrztetagesmusseineHonorarforderung„an-
gemessensein“.Hieristdieerwähntebetriebswirtschaft-
licheKalkulationbeidenLeistungenderneuenGOÄsehr

hilfreich.SelbstwennesnichtinansehbarerZeitzueinem
Inkrafttreten dieser GOÄ-Reform kommen sollte, stehen 
diese,auchmitdenPrivatkassenvereinbarten„Preise“im
RaumundkönnenalsGrundlagefüranalogeBewertungen
nach § 6 Absatz 2 und Abdingungen nach § 2 Absatz 1 der 
altenGOÄherangezogenwerden.

EinBeispielfüreinerechtskonformeUmsetzungderAbdin-
gungsvoraussetzungen ist im Anhang (S. 264) angefügt.

MöglichkeitenderHonorargestaltung
DiemeistenLeistungeninderGOÄerlaubeneineGestal-
tungdesangegebenenHonorarsfürdieeinzelneLeistung
vom Einfachen bis zum Dreieinhalbfachen. Innerhalb die-
sesRahmensgibteseineBegründungsschwelleinHöhe
deszweieinhalbfachenSatzes.Hierhandeltessichumdie
sogenannten„persönlichen“Leistungen.Fürsogenann-
te„technische“Leistungengibteszweiunterschiedliche
niedrigere Gebührenspannen (▶Tab. 6). Daneben gibt es 
noch Abrechnungspositionen, die nur ohne jegliche Multi-
plikation, also mit dem Einfachsatz oder den tatsächlichen 
Kostenberechnetwerdendürfen,sodieZuschlägeA,B,C,
D, E, F, G, H, J, K1, K2 und die Wegegelder und Reiseent-
schädigungensowiedieNrn.52,95,96.

Seit1982istdieVertragsfreiheitzwischenArztundPatient
im privatärztlichen Behandlungsverhältnis auf die in § 2 der 
GOÄ zusammengefassten Bestimmungen eingeschränkt. 
BeimAbschlusseinerabweichendenHonorarvereinbarung
mussdieGOÄfürprivatärztlicheLeistungeninjedemFall
Grundlagebleiben.UnterverbindlicherBezugnahmeauf
einebestimmteLeistungbzw.Gebührenpositioninder
GOÄ kann nur der Steigerungssatz, nicht aber die Punkt-
zahlfürdieLeistungodereinabweichenderPunktwertver-
einbartwerden.EineVereinbarungvonPauschalhonora-
ren ist ebenfalls nicht zulässig.

EineabweichendeHonorarvereinbarungmussdarüberhi-
nausvorErbringungderLeistungerfolgenundausGrün-
den der Rechtsklarheit und -sicherheit in einem geson-
dertenSchriftstückfestgehaltenwerden,dasaußerdenin
§2Absatz2GOÄgenanntenInhaltenkeineweiterenErklä-
rungen enthalten darf. Gemäß § 2 Absatz 2 GOÄ muss der 
Patientdarüberaufgeklärtwerden,dassimFalleeinerab-
weichendenHonorarvereinbarungdieKostenerstattung
durcheineKrankenkassemöglicherweisenichtinvollem
Umfanggewährleistetist.DieabweichendeHonorarver-
einbarungsetzt„einepersönlicheAbspracheimEinzelfall“
voraus.DerPatientmussineinempersönlichenGespräch
mit dem Arzt über die Modalitäten der Behandlung und 
derVergütunginformiertwerden.

InallenFällenkönnenentstehendeKostenzusätzlich,aber
auch nur auf der Grundlage der GOÄ (§ 10 Ersatz von Aus-
lagen)berechnetwerden.
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HONOR ARGESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN: ZWEI FALLBEISPIELE

▶Tab. 7 35-jähriger Patient mit Reizdarmsyndrom (Diagnostik und Therapie).

Euro nach GOÄ-Faktor

Leistung GOÄ 2,3/1,8 3,5/2,5 Abdingung Multiplikator

Eingehende Anamneseerhebung 30 120,66 183,61 200 Euro 3,81

Ganzkörperuntersuchung 8 34,85 53,02 80 Euro 5,28

RektaleUntersuchung 11 8,05 12,25 15 Euro 4,29

Colon-Hydro-Therapie* A533 15,73 21,85 50 Euro
100 Euro

5,72
11,44

ggf. zusätzliche Kosten nach § 10 GOÄ

*DerSchwellensatzliegthierbei1,8undderHöchstsatzbei2,5.

▶Tab. 8 18-jährige Patientin mit Neurodermitis und Migräne (nur Diagnostik).

Euro nach GOÄ-Faktor

Leistung GOÄ 2,3 3,5 Abdingung Multiplikator

Beratung 1 10,72 16,31 25 Euro 5,36

UntersuchungderHaut 7 21,46 32,66 40 Euro 4,29

NeurologischeUntersuchung 800 26,15 39,80 50 Euro 4,40

MessungderLeitwertveränderungaufderHaut
(BFD)

A838 73,74 112,21 120 Euro 3,74

Bioresonanzdiagnostik A842 67,02 101,99 100 Euro 3,43

ggf. zusätzliche Kosten nach § 10 GOÄ
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Praxis Haug

Erklärung über die Inanspruchnahme einer Privatbehandlung

Herr/Frau

Name Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Zwischen
alsbehandelndemArztunddemo.g.ZahlungspflichtigenwirdinpersönlicherAbsprachenach§2derGebührenordnung
fürÄrzte(GOÄ)durchdieUnterzeichnendenfolgendeHonorarvereinbarunggeschlossen:

Beschreibung Unterschrift

IchverzichtebeidenuntennäherdefiniertenLeistungenaufdiegesetzlichenLeistungen(Sach-
leistungen)undwerdedieentsprechendenKostennachderzurzeitgültigenGOÄ(Gebührenord-
nung für Ärzte) selbst tragen.

ImBehandlungszeitraumvom…………../20___bis……………../20___verzichteichaufdie
gesetzlichenLeistungen(Sachleistungen)undwerdedieentsprechendenKostennachderzur-
zeit gültigen GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) selbst tragen.

SofernessichbeidenuntennäherdefiniertenLeistungenumsolchehandelt,dienichtBestand-
teildesGKV-Katalogessind,istmirbewusst,dassichgegenübermeinerKrankenkassekeinen
 Erstattungsanspruch habe!

Datum GOÄ-Nr. Faktor Erläuterung Betrag

DieVersorgungmitArzneimitteln/Heilmittelnsoll–sofernessichumkassenüblicheLeistungen
handelt–zuLastendergesetzlichenKrankenkassegehen.

Mit der Abrechnung über eine privatärztliche Verrechnungsstelle bin ich einverstanden.

Ort/Datum UnterschriftPatient

UnterschriftArzt/Ärztin
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